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Arbeitssicherheit, Qualität/ Hygiene und Umweltschutz 
gehen vor!!! 

 

1.                      Betreten des Werksgeländes 
 

  
➢ Anmeldung am Empfang des Werkes  

➢ Identitätsprüfung 

 
➢ Anwesenheitsbestätigung durch Eintrag in das jeweilige 

Meldebuch  

➢ Ggf. Abholung durch den Auftraggeber 

➢ Einfahrt ins Werk nach Rücksprache mit dem Auftraggeber 
zum verabredeten Treffpunkt  

➢ Ausgabe der Zufahrtsberechtigung  
 

➢ Ersteinweisung 
➢ Ausgabe des Informationsblattes für Fremdfirmen 
➢ Betriebsspezifische Sicherheitseinweisungen 

➢ Einweisung vor Ort 

 

➢ Gemeinsame Abnahme der Leistung 

➢ Abwesenheitsbestätigung durch Austrag aus  
    dem Meldebuch  

 
➢ Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften 

➢ Verstöße gegen Qualitätsrichtlinien 

➢ Verstöße gegen Umweltschutzbestimmungen 

➢ Verstöße gegen Einzelanweisungen 
 

 

➢ Regelarbeitszeit: gem. Angabe d. Projektleitung 

➢ Abweichungen bedürfen der Genehmigung durch den 
Auftraggeber 

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner 
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2.                    Sicheres Verhalten im Werk 

 

Jeder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich an die  

sicherheitsrechtlichen Bestimmungen  

zu halten 

 

Verbotszeichen in den Werken des SWS-Konzerns 
 

 

 

 

 

Rauchverbot gilt in den gekennzeichneten Bereichen. 

 

Fotografieren und Filmen ist im gesamten Werksbereich 
verboten.                                                                                    
Ausnahmen sind mit Absprache der Betriebsleitung erlaubt.  

 

Zutritt für unbefugte Personen verboten. 

 

Der Genuss und das Mitführen von Alkohol und anderen 
berauschenden Mitteln sind verboten. 
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3.                  Verkehrsregeln in den Werken 

 

Auf dem Werksgelände gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO)! 

 

Die Einfahrt in das Werksgelände mit Fahrzeugen jeglicher Art ist Mitarbeitern 
von Fremdfirmen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Auftraggebers gestattet!  

Eine schriftliche Einfahrterlaubnis wird am Empfang ausgestellt. 

 
 

Verkehrszeichen in den Werken 

 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 15 km/h! 

 

Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“! 

 

Werksbahn hat an Bahnübergängen immer Vorfahrt! 

 

Staplerverkehr beachten! 
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4.                     Persönliche Schutzausrüstung 
  

Generell gilt: Gebotszeichen beachten 

 

 Schutzhelm ist stehts zu tragen 

 

Sicherheitsschuhwerk sind stehts zu tragen 

 

In den Fahrzeugen das Rückhaltesystem benutzen 

 

Unter Tage ist stehts Warnschutzkleidung zu tragen 

 

Unter Tage ist stehts der Sauerstoff-Selbstretter (Oxy) 
mitzuführen 

 

Zusätzlich sind der jeweiligen Gefahr entsprechende Schutzartikel zu 
benutzen: 

 

Augenschutz 

 

Atemschutz 

 

Gehörschutz 

 

Gesichtsschutz 

 

Schutzhandschuhe 

 

Auffanggurt 

 

Warnschutzkleidung 

 
 

Schutzkleidung 
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5.                Sicherheitsregeln – Arbeitserlaubnis  
  Freigabescheinverfahren – Gefährdungsbeurteilung  

 

➢ In unserem Unternehmen wird größter Wert auf Sicherheit gelegt. 
Wenn Sie auf dem Gelände der SWS – AG arbeiten, müssen Sie vor allen Dingen die 
für Sie geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die Auflage der Aufsichtsbehörde 
(Landesbergdirektion) und andere geltende Vorschriften im Interesse ihrer eigenen 
Sicherheit und der Ihrer Mitarbeiter beachten. 

➢ Den Anweisungen des SWS – Ansprechpartners ist Folge zu leisten. Sie haben den 
einzigen Zweck, Sich selbst und unsere Mitarbeiter bei der Arbeit zu schützen. 

➢ Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie aufgrund der mit Ihrem Unternehmen 
abgeschlossenen Verträge Ihren Arbeitsplatz haben.                                                                                                       
Das Betreten anderer Betriebsteile ist im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit verboten. 

➢ Alle Störungen und Unregelmäßigkeiten bei Arbeitsvorgängen müssen dem Betrieb 
oder der Abteilung sofort gemeldet werden. 

➢ Beachten Sie das generelle Rauchverbot in Magazinen und Werkstätten. 
➢ Rauchen ist nur an ausgewiesenen Plätzen gestattet. 

➢ Vor Arbeitsaufnahme, an stationären Anlagen und gefährlichen Bereichen, ist ein 
Arbeitsfreigabeschein beim Betrieb zu beantragen. 

➢ Heißarbeiten, wenn Arbeiten mit offenem Feuer sowie in den EX Bereichen Bohr oder 
Stemmarbeiten durchgeführt werden müssen, ist vor Arbeitsaufnahme ein 
Heißerlaubnisschein beim Projektleiter zu beantragen. 

➢ Für die Bolzensetzwerkzeuge (mit Pulverladung) gelten besondere Richtlinien.                                      
Vor Gebrauch solcher Geräte müssen sie durch Ihren Betrieb genau darüber 
unterrichtet sein. 

➢ Leitern und Gerüste dürfen nur mit gültigem Prüfstempel verwendet werden. Es dürfen 
keine beschädigten Leitern und Gerüste verwendet werden. 
Alle Gerüste im begehbaren Bereich, müssen Bordbretter und Brustwehren haben. 
Fahrbare Gerüste dürfen nicht verfahren werden, wenn sich Personen darauf befinden. 

➢ Ausschachtungen, Gruben und Gräben, offenstehende Kanäle sind überall ausreichend 
gegen Hineinstürzen zu sichern. 

➢ Die Benutzung SWS eigener Einrichtungen und Anlagen ist nur mit Genehmigung der 
Auftrag gebenden Abteilung statthaft.                                                                                                                        
An oder in der Nähe von im Betrieb befindlichen Kranen müssen besondere 
Sicherheitshinweise beachtet werden. 

➢ Für jede Arbeit muss eine Gefährdungsbeurteilung existieren, diese ist auf Anfrage 
vorzulegen, um ggf. die Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz zu ergänzen. 

➢ Notausgänge sind freizuhalten, dürfen nicht zugestellt werden. 

➢ Beherzigen sie die Ratschläge unseres Arbeitssicherheitlichen Dienstes (ASD) bzw. 
unserer Sicherheitsbeauftragten, wenn sie bei unsicheren Situationen angetroffen 
werden.  Bei Sicherheitsfragen können Sie sich an den ASD wenden. (Tel 2312 / 2392) 
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6.                  Besonderheiten der Grubenbetriebe 
 

Eignungsuntersuchung: 

Ununterbrochene Beschäftigung der Einzelpersonen „unter Tage“ 
länger als 6 Wochen oder 3 Monate pro Jahr.  

Ja ☐ Nein ☐ 

Wenn „ja“ liegt eine ärztliche Untersuchungsbestätigung vor? Ja ☐ Nein ☐ 
 

 

Allgemein: 

➢ Bei Arbeiten in Verbindung mit dieselbetriebenen Fahrzeugen sind die 
Arbeitsanweisungen der einzelnen Standorte zu beachten. 

➢ Die Hinweise auf Gefahren in der Nähe von Sprengarbeiten sind zu beachten. 

➢ Einweisung in den Sauerstoffselbstretter (Fluchtgerät). 

➢ Die Anwesenheitskontrolle ist über die Fahrmarke oder den „Ein und Austrag“                           
in das Anwesenheitsbuch beim Fördermaschinisten festzuhalten. 

➢ Jede Person muss ein tragbares Geleucht (zum Sehen – Gesehen werden und zur 
Signalgebung) und ein Sauerstoff-Selbstretter mit sich führen.  

➢ Unter Tage müssen ein Kopfschutz (Bergbautauglicher Helm mit Aufnahme für 
Kopflampe), Warnschutzkleidung und Sicherheitsstiefel getragen werden. 

Sicherheitsregeln bei der Seilfahrt in HN und BFH: 

 

➢ Jede Seilfahrt ist beim Fördermaschinisten (über Tage) oder Anschläger (unter Tage) 
anzumelden. 

➢ Seilfahrten dürfen nur in Anwesenheit des Anschlägers oder durch Selbstfahrer 
durchgeführt werden. 

➢ Selbstfahrerseilfahrt ist nur Personen gestattet, die dazu berechtigt und unterwiesen 
sind. 

➢ Den Anweisungen des Anschlägers oder Selbstfahrers ist Folge zu leisten. 
➢ Die Fallgitter der Etagen sind vor der Seilfahrt immer zu schließen. 
➢ Auf beladenem Tragboden ist die Seilfahrt verboten. 
➢ Für die Zeiten der Seilfahrt gilt der jeweilige Aushang am Schacht. 
➢ Nach dem Schließen der Schachttore darf der Tragboden nicht mehr verlassen werden, 

erst wieder nach Öffnung der Schachttore durch den Fördermaschinisten. 
➢ Das Öffnen des Fallgitters bei einem Stillstand während der Seilfahrt ist untersagt. 
➢ Beim Ansprechen der Sicherheitsbremse der Fördermaschine kommt der Förderkorb 

mit hoher Bremsgeschwindigkeit und schneller Verzögerung zum Stehen. 

 

Deshalb:  mit einer Hand an einem der Seile oder Ketten in der Etage festhalten. 

                Wenn möglich Helm festhalten. 
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6a.                      Besonderheiten der Grubenbetriebe 

 

Sprengschwaden:   

➢ Die Wirkung der Sprengschwaden auf den Menschen hängt von der Konzentration           
und der Einwirkungszeit ab. 

➢ Sprengschwaden reizen die Augen und die Atemwege. 
➢ Einatmen kann zu schwerem Lungenödem mit Todesfolge führen (Salpetersäure). 
➢ Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten.                                                

(Latenzzeit bis zu 48 Stunden) 
➢ Abbaubereiche und Abwetterstrecken dürfen erst betreten werden, nach dem der 

Sprengberechtigte die Konzentration der Sprengschwaden gemessen und freigegeben 
hat.  

Es darf nur in freigegebenen / nicht gesperrten Bereichen gearbeitet werden! 

Bei Einwirkung von Sprengschwaden: 
➢  ggf. Sauerstoffselbstretter anlegen und anschließend Frischwetter aufsuchen. 
➢ Meldung an zuständige Aufsichtsperson. 

Erste Hilfe: 
➢ Der Verletzte muss sofort die nächstmögliche Lungenklinik aufsuchen. 

Sprengzeiten sind zu beachten! 

➢ Aushänge in Werkstätten, Vesperplätzen = Sammelstellen, Auffahrten zu den 
Wetterstrecken und an den Informationstafeln im Füllort. 

Inbetriebnahme von Fahrzeugen und Geräten: 

➢ Ist nur gestattet, wenn eine Unterweisung in die Arbeitsanweisung und eine Einweisung 
am jeweiligen Fahrzeug stattgefunden hat. 

➢ Es besteht Gefahr von Dieselmotoremissionen, Öl-, Kraft und Schmierstoffen sowie 
elektrischer Energie ggf. PSA benutzen. 

Auf den Fahrzeugen ist absolutes Rauchverbot  

Sicherungsarbeit: 

➢ Durch die Konvergenzen, sowie bei der Ausführung von Sprengarbeiten können sich 
Schalen- und Risse bilden.  

➢ Vor der Arbeitsaufnahme ist ggf. Beraubearbeit zur Sicherung durchzuführen. 
Schalen die nicht gelöst werden können, sind unverzüglich einer Aufsicht zu melden. 

Brandgefährdete Bereiche: 

➢ Bandanlagen, Geräte, elektrische Anlagen, Fahrzeuge, Tankfahrzeuge, Tanklager, 
Magazine, Instandhaltungsplätze. 
Die Stationären Einrichtungen sind mit Verbots- und Warnzeichen gekennzeichnet. 

Explosionsgefährdete Bereiche: 

➢ Lagerorte von explosionsgefährdenden Stoffen wie z.B. Propangastank. Alle 
explosionsgefährdete Bereiche sind durch Warnhinweise gekennzeichnet. 
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7.     Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 

 

Elektrische Betriebsmittel, Werkzeuge, Maschinen und Anschlagmittel sind 
bestimmungsgemäß zu verwenden! 

 

Elektrische Anlagen – fest installierte, aber auch bewegliche Geräte dürfen nur unter 
Beachtung folgender Punkte betrieben werden: 

➢ Elektrische Betriebsmittel müssen nach DGUV_V3 geprüft sein, erkennbar am 
Prüfstempel.  

➢ Schaltgeräte, Stecker usw. müssen vor jedem Gebrauch durch Sichtkontrolle auf 
äußere Schäden kontrolliert werden. 

➢ Elektrische Verteilungen, Klemmkästen oder Schaltschränke müssen immer frei 
zugänglich sein und dürfen nicht zugestellt werden, damit im Notfall schnell und 
sicher abgeschaltet werden kann.  
Die Verteilungen dürfen nur auf Anweisung geöffnet werden. 

➢ Innerhalb enger Räume, wie Behälter, Gruben usw. dürfen elektrische Betriebsmittel  
(z.B. Leuchten, Bohr und Schleifmaschinen) nur betrieben werden, wenn sie der 
Schutzart „Schutzkleinspannung“ (Spannung kleiner 50V) oder der Schutzart 
„Schutztrennung“ entsprechen. 
Die Aufstellung eines Trafos muss außerhalb des Gefahrenbereichs erfolgen. 

➢ In Betriebsräumen, in denen Explosionsgefahr besteht, dürfen nur entsprechend 
zugelassene elektrische Geräte eingesetzt werden. 

➢ Bewegliche elektrische Geräte, wie Handbohrmaschinen, Kleinkompressoren, 
Schweißtransformatoren usw. sind sorgsam zu behandeln. 
Die Zuleitungen möglichst kurz und geschützt verlegen. 

➢ Auf Baustellen und für Montagearbeiten ist ein Baustromanschluss über einen PRCD 
erforderlich (FI-Schutzschalter 30mA). 

➢ Die Betriebsmittel müssen für den Einsatzzweck geeignet sein. 
Verlängerungskabel auf Baustellen mindestens in der Ausführung H07RN-F. 

➢ Schadhafte Betriebs- und Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Anschlagmittel) sind 
sofort zu entfernen!   

➢ Als verwendete Betriebsmittel kommen nur Akkugeräte zum Einsatz und diese dürfen 
bei uns nicht am Stromnetz angeschlossen werden. Ausnahme: Baustellen und 
Montagearbeiten über Baustromanschluss bzw. mobile Stromzähler. Siehe dazu 
Formblatt „Datenblatt zur Strommengenerfassung Fremdfirmen“. 

  

Nur geprüfte Arbeitsmittel dürfen eingesetzt werden! 
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8.                         Arbeiten an Maschinen 

 

➢ Maschinen dürfen nur nach Einweisung benutzt werden. Sie sind durch Sichtprüfung auf 
ihren ordnungsgemäßen Zustand besonders in Bezug auf Sicherheitseinrichtungen zu 
prüfen. Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.  
Eigenmächtige Reparaturen sind nicht statthaft. 

➢ Betriebseinrichtungen und Arbeitsgeräte sind nur für die Zwecke zu benutzen, für die sie 
bestimmt sind. 
Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorrichtungen und PSA sind zweckentsprechend zu 
verwenden, sorgsam zu behandeln, instand zu halten und nach Bedarf zu reinigen. 
Ihr Missbrauch, ihre eigenmächtige Beseitigung und Beschädigung ist verboten. 

➢ Es dürfen keine Maschinen in Gang gesetzt werden, wenn nicht alle 
Schutzvorrichtungen angebracht sind.  

➢ Jeder, der eine Arbeitsmaschine einschaltet, hat darauf zu achten, dass niemand 
gefährdet wird. Für die Abschaltung bei Gefahr sind Notschalter installiert.   

➢ Reparatur-, Reinigungs- und Hilfsarbeiten, die nicht zum normalen Ablauf gehören, sind 
verboten. Sie dürfen nur bei abgeschaltetem und abgeschlossenem Hauptschalter 
durchgeführt werden (ggf. mit Schloss sichern). 

➢ An Maschinen mit Fremdenergiesystemen, z.B. Druckflüssigkeit, Druckluft o ä,             
ist Absperren und arbeitsseitiges Entspannen erforderlich. Müssen im Zusammenhang 
mit auszuführenden Arbeiten pneumatisch betriebene Ventile oder pneumatisch 
betriebene Maschinen gegen unbefugtes Bedienen gesichert werden, so hat dies durch 
Unterbrechung des Steuerkreises, der Zuluft und durch Entlüften der Leitung zu 
erfolgen. 

➢ Die Steuerschalter (vor Ort, Messwarte oder am Computerschaltpult, wenn vorhanden) 
müssen in eine gut sichtbare AUS –Position gebracht werden und deutlich 
gekennzeichnet sein. 

➢ Es muss zunächst am Luftverteiler der entsprechende Hahn geschlossen und 
gekennzeichnet oder bei Massenabsperrung der gesamten Luftverteiler durch den 
Haupthahn gesperrt und mit einem roten Anhänger gekennzeichnet werden. 
Danach muss die Restluft aus der Leitung entfernt werden. 

➢ Maschinen, die nicht mehr benutzt werden, müssen abgestellt werden. 

➢ Der Boden ist freizuhalten von Fett, Öl und Nässe (Rutschgefahr). 

➢ Das Tragen von enger Arbeitskleidung ist einzuhalten (Einzugsgefahr). 

➢ Bei der Arbeit mit Stoffen, welche eine Gefahrstoffkennzeichnung haben, sind 
besondere Hinweise zu beachten. (Betriebsanweisung) 
Druckgasdosen nur in gut belüfteten Räumen verwenden und die  
Betriebsanweisung ist zu beachten. 
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9.                      Aufzüge ohne Fahrkorbtüren  

 

 

Der Aufzug darf nur von eingewiesenen Personen benutzt werden.  

 

Von der Schachtwand zurücktreten! 

Bei Aufzügen ohne Fahrkorbtüren muss ein Sicherheitsabstand von                            
mind. 0,1m zu den Vorderkanten des Fahrkorbfußbodens eingehalten werden. 

 

Quetsch – und Einzugsgefahr! 

Nicht in den Bereich zwischen Fahrkorb und Schacht fassen. 

 
 
 
 
 
 

Mögliche Unfallsituation 
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10.                  Kennzeichnung Gefahrstoffe 

 

➢ Sämtliche kennzeichnungspflichtige Gebinde, Apparate und Rohrleitungen der  
SWS AG, die feste, flüssige oder gasförmige Gefahrstoffe enthalten, sind mit 
Gefahrstoffsymbolen gekennzeichnet. 

➢ Diese Kennzeichnungspflicht gilt auch für Gefahrstoffe, die von Fremdfirmen ins Werk 
mitgebracht werden. Mitgebrachte Gefahrstoffe dürfen nur mit Genehmigung nach 
u.T. gebracht werden. 

➢ Die Gefahren- und Schutzhinweise auf den Kennzeichnungsschildern sind zu 
beachten. 

➢ Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist auf besonderer Sauberkeit zu achten. 

➢ Bei Gefahrstoffen ist die Berührung mit der Haut, den Augen und den 
Kleidungsstücken zu vermeiden. 

➢ Spezielle produktbezogene Informationen zu den Gefahrstoffen gibt es in den 
Betriebsanweisungen. 

➢ Diese sind im SWS-Intranet auf der ASD Seite unter Betriebsanweisungen 
Gefahrstoffbetriebsanweisungen einzusehen. 

 

 

 

 

GHS 01                    
Explosionsgefahr                 

 GHS 05                                   
Ätzwirkung  

 

 

GHS 02                                         
Entzündlich                         

 

 

 

GHS 06                                        
Giftig  

 

GHS 03                                                        
Achtung Brandfördernd 

 

GHS 07                                                                
Gesundheitsschädlich 

 

GHS 04                                             
Achtung komprimierte 
Gase  

 
 

GHS 08                             
Systemische 
Gesundheitsgefährdung 

 GHS 09                              
Umweltgefährlich 

 

Maßnahmen bei Kontakt mit Gefahrstoffen: 

Spülen – Notbrause – Notruf 0-112 

 

Gefahrstoffsymbole nach GHS
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11.                        Umweltschutz 
 

                                                  Bedeutung 

➢ Umweltschutz hat bei uns einen hohen Stellenwert. 
 

➢ Deshalb erwarten wir auch von Mitarbeitern von Fremdfirmen, dass sie sich 
umweltbewusst verhalten. 

 

                                                  Entsorgung 

 

 

Generell müssen Fremdfirmen ihre Abfälle selbst getrennt erfassen und 
außerhalb der Werke über Entsorgungsfachbetriebe entsorgen. 

➢ Die Anforderungen des kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der 
Folgeverordnung sind einzuhalten. 

➢ Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu 
beseitigen. 

➢ Dies gilt insbesondere für gefährliche Abfälle, die für Gewässer, Boden, Luft, Tiere, 
Pflanzen und Menschen schädlich sein können wie z.B. Reinigungsmittel, Öle, 
Chemikalien etc.  
Diese dürfen nicht über die Kanalisation entsorgt werden und nicht ins Erdreich 
gelangen. 

➢ Mit Materialien und Energie ist sparsam umzugehen. 
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12.                               Qualität / Hygiene 
 

Die SWS AG ist ein Unternehmen, das Sole, Salz und Salzprodukte  

- auch Lebensmittel herstellt. 

 

Es ist daher bei allen Arbeiten im Betrieb auf Sauberkeit und Hygiene zu 
achten! 

 

➢ Es ist saubere und geschlossene Arbeitskleidung zu tragen.  

➢ Personen mit offenen Wunden, Hautinfektionen usw. dürfen nicht in Kontakt mit 
Salzprodukten kommen. 

➢ Gegenstände (z.B. Werkzeuge, Kugelschreiber) sind so zu tragen bzw. zu verwenden, 
dass sie nicht ins Produkt fallen können. 

➢ Die Baustelle ist auch während der Arbeiten sauber zu halten; 
Mitgebrachte oder im Auftrag bestellte Gebrauchsgegenstände und restliche Materialien 
hat der Auftragnehmer wieder mitzunehmen. 

➢ Die Arbeitsstelle muss nach Beendigung der Arbeiten besenrein verlassen werden; die 
Vorgehensweise ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.  

➢ Beim Einstieg in produktberührte Behälter ist besondere Schutzkleidung zu tragen. 

➢ Am Arbeitsplatz im Betrieb darf nicht gegessen, getrunken und geraucht werden. 

➢ Es besteht Uhren- und Schmucktrageverbot. 

 

 

 

  
 

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner! 
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13.                           Verhalten im Notfall 
 

 
  

SWS-Mitarbeiter ansprechen/ informieren 

Einsatzkräfte einweisen 

 

                      Verhalten bei Blinklicht – Hupe – Fanfare  

 

Fluchtwege 
benutzen 

 

Sammelstelle 
aufsuchen 

 

  

Unfall 

Notfall 

Notruf 0-112  
HN+KD  

Unter Tage 2000 

 Empfang – HN     2248 

Empfang – KD     3211 
 

 

Wer meldet? 

Was ist passiert? 

Wo ist es passiert? 

Wie viele Verletzte? 

Welche Verletzungen? 

 

 

Wichtig 

Auf Rückfragen warten! 

 

Feuer  

Explosion 

Gasausbruch 

Umwelt 

Gefährdung 

Notruf 0-112 

Auftraggeber oder 

nächstverfügbaren 

Vorgesetzten 

informieren 

(evtl. Alarmierung 

der Grubenwehr)  
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14.                                 Unterschriften 

 

Firma:  

 

Ich habe den Unterweisungsinhalt verstanden. Offene Fragen wurden geklärt. Mir ist bewusst, dass 

der Unterweisungsinhalt für mich bindend ist und ich diesen in der betrieblichen Praxis umsetzen 

muss.  

Hiermit bestätige ich, über Themen aus diesem Dokument unterwiesen worden zu sein: 

Thema:  Datum 
Name in 

Druckschrift 
Unterschrift 

☐ Einweisender    

☐ 
Einweisender  

Sauerstoffselbstretter 
   

☐ 
Verantwortliche Person 

Fremdfirma 
   

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    

☐ Fremdfirmenmitarbeiter    
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15.  Lageplan Werk Heilbronn 
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16.               Lageplan Bad Friedrichshall-Kochendorf 
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17.  Lageplan Werk Bad Friedrichshall-Kochendorf / Saline 

 

 

 


